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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.2001

Norm

KartG 1988 §12

KartG 1988 §13

Rechtssatz

Entgegen dem umgangsprachlichen Sinn des Wortes "binden", das im vorliegenden Zusammenhang ein Element der

Verp6ichtung enthält, kann aus dem Wort "Preisbindung" nicht geschlossen werden, dass Preisbindungen nur in Form

von Vereinbarungskartellen möglich wären. Dagegen spricht schon das Klammerzitat in § 13 KartG (§§ 10-12), welches

auf alle Kartellformen verweist. Preisbindungen können daher nicht nur ausdrücklich vereinbart, sondern auch in der

Form eines Empfehlungskartells (§ 12 KartG) zustande kommen.
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